
Beschlussvorschlag: 
 
 
Der Stadtrat beschließt die „Verfahrensweise der Stadt Halle (Saale) bzgl. der Namensvergabe 

für die der Öffentlichkeit gewidmeten Einrichtungen und Bauwerke“ (Anlage) und erweitert diese 

um den Paragrafen 6 mit  folgendem Inhalt: 

 

§ 6 

Existieren für die betroffenen Einrichtungen Räte, Beiräte oder sonstige Interessenvertretungen, 

so sind sind diese über die beabsichtigte Namensvergabe zu unterrichten und zur Abgabe 

eigener Vorschläge und/oder zu einer Stellungnahme zu, zum Zeitpunkt der Benachrichtigung 

bereits bekannten  Vorschlägen aufzufordern. 

Die Information ist während des Diskussionsprozesses dynamisch anzupassen. 

Jedes Gremium im Sinne § 6 Satz 1 ist berechtigt einen eigenen Vorschlag abzugeben.  

Diese konkurrierenden Vorschläge sind dem Stadtrat zur Kenntnis zu geben und dort einzeln 

abzustimmen. Der Stadtrat wird vor seiner Entscheidung über den Inhalt der eingegangenen 

Stellungnahmen informiert. 


